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Sachgebiet Sachbearbeiter Datum: 
Bauamt Fischböck, Andrea 26.04.2018 

 
 

Beratungsfolge Termin Behandlung Status 

Gemeinderat 14.05.2018  öffentlich 

 
 

Neufassung der Stellplatz- und Fahrradabstellplatzsatzung; 
Vorstellung des Entwurfs 
 
 
Sachverhalt: 
 
Für die seit längerem beabsichtigte Änderung der gemeindlichen Stellplatzsatzung wurde 
eine Arbeitsgruppe gegründet, die zu Beginn des Jahres ihre Arbeit aufnahm. Die Arbeits-
gruppe besteht aus vier Vertretern der Gemeindeverwaltung sowie aus sechs Gemeinde-
rätinnen und Gemeinderäten. 
 
Ziel der Arbeitsgruppe ist die Erarbeitung eines Novellierungsentwurfs der Stellplatzsatzung 
in zwei Phasen. In der ersten Phase sollen zunächst redaktionelle bzw. zwischenzeitlich 
notwendig gewordene Änderungen (z. B. Rechtsänderungen, Anpassung und Erweiterung 
des Stellplatzschlüssels) und in der zweiten Phase dann steuernd-politische Themen (z. B. 
Car-Sharing, Ablöse, Nutzungsänderung) erarbeitet und umgesetzt werden. 
 
Nach drei Sitzungen der Arbeitsgruppe konnte die Erarbeitung des Entwurfs der ersten 
Phase abgeschlossen werden. Das Ergebnis wird hiermit vorgestellt. 
 
Anschließend ist eine Beteiligung der Neufahrner Bürgerinnen und Bürger in Anlehnung an 
gemeindliche Bauleitplanverfahren beabsichtigt, um ggf. auch fachspezifische Anregungen 
und Äußerungen von Betroffenen nach entsprechender Würdigung und Abwägung durch 
den Gemeinderat berücksichtigen zu können. Nach abschließender Überarbeitung ist die 
Beschlussfassung zur Neufassung der Satzung für die Phase 1 in der Gemeinderatssitzung 
am 23.07.2018 geplant. 
 
 
 
Diskussionsverlauf:  
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 



 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat nimmt den Entwurf der Neufassung zur Stellplatz- und Fahrradabstell-
platzsatzung sowie die weiteren Verfahrensschritte zur Kenntnis. Die Verwaltung wird be-
auftragt, die beabsichtigte Änderung der Satzung ortsüblich bekannt zu machen und den 
Entwurf der Satzung für die Dauer von 4 Wochen zur Einsichtnahme auszulegen. 
 
Beratungsergebnis: 
 

 
Abstimmungs- 

Ergebnis 
 

 
 

: 

zugestimmt abgelehnt lt. Beschlussvor-
schlag 

Abweich. Beschluss 
(Rücks.) 

 
 
Anlagen: 
Entwurf zur Neufassung  
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